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1. ALLGEMEINES 

1.1. Auftraggeber 
Bezirksgericht Innere Stadt Wien  
Marxergasse 1a 
1030 Wien  
Beschluss vom 02.08.2024 

 

1.2. Auftrag 

Ermittlung des Verkehrswertes der 26/6933-Anteile untrennbar verbunden mit 

Wohnungseigentum an Garage E 1 St II (BLNr. 118) der Liegenschaft EZ 1090, 

Grundbuch 01006 Landstraße mit der Liegenschaftsadresse 1030 Wien, 

Stammgasse 8-10 zur Durchführung der vom Bezirksgericht Innere Stadt Wien 

mit Beschluss vom 03.07.2024 bewilligten Zwangsversteigerung.  

 

1.3. Bewertungsstichtag 
Tag der Befundaufnahme  
10.09.2024 
 

1.4. Grundlagen 
 Befundaufnahme am 10.09.2024 in Anwesenheit: 

 der betreibenden Partei (Hausverwaltung) 
 des gefertigten SV 

 Einsichtnahme in den Bauakt bei der Baubehörde am 27.11.2023 insbesondere 
 Bescheid der MA 36 – 3., Stammgasse 10 8/63 vom 02.10.1964 

(Baubewilligung für die Errichtung eines Kleinwohnungshauses)  
 Bescheid der MA36 – III. Stammgasse 10 27/68 vom 03.04.1969 

(Benützungsbewilligung)  
 Bescheid der MA 28 – 14.639/68 3., Stammgasse 8-10 vom 11.10.1968 

(Gehsteig auf- und -überfahrt, Bewilligung)  
 Bescheid der MA28-4392/69 3., Stammgasse 8.10 vom 18.04.1969 

(Gehsteigkonstatierung)  
 Bescheid der MA35 – Aa/III/23/69 3., Stammgasse 8-10 vom 21.04.1969 

(2 Personenaufzüge Nr. 1010 und 1011, Benützungsbewilligung)  
 Bestandsplan der MA20 3., Stammgasse 8-10 vom 03.04.1969 
 Bescheid der MA28 – 3640/79 3., Stammgasse 8-10 vom 16.05.1979 

(Gehsteigübernahme)  
 Ansuchen der MA19BZ/4822/94 3., Stammgasse 8-10 vom 13.07.1994 

(Fassade) 
 Schreiben der DI Ronald Spiess, Immobilientreuhänder, Haus -und 

Liegenschaftsverwaltung an das Magistrat Abt. 19 vom 06.07.1994 
(WE-Gemeinschaft, Fassade) 
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 Aktenvermerk der MA37-A/3-258/2003 3., Stammgasse 8-10 vom 
03.07.2003 (Ölfeuerungsanlage – Abtragung) 

 Einsichtnahme in die Urkundensammlung beim Bezirksgericht Innere Stadt 
Wien, insbesondere  

 Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 6358/70  
 Entscheidung der MA 50 – Schli 1/69 – Stammgasse 10 vom 

26.08.1969 (§ 2 Wohnungseigentumsgesetz) - Nutzwertgutachten 
 Bescheinigung der MA 36, 3 – Stammgasse 10, 2/69 vom 03.04.1969 

(Einverleibung des Wohnungseigentums)  
 Schreiben der Hausverwaltung Michael Scheichbrein GmbH, Lange Gasse 20-

22/2/2/20, 1080 Wien vom 08.11.2023 und 10.09.2024, samt übermittelten 
Beilagen, insbesondere 

 Vorschreibung vom 10.09.2024 
 Kontoauszug Garage E 1 St  
 Vorschau für 2024 gem.§20 Abs.2 WEG  
 Protokoll der Eigentümerversammlung vom 12. Mai 2024 
 Energieausweis vom 28.04.2020 (auszugsweise)  
 Beschlussfassung Elektro-Sanierung 
 Objektabrechnung 2023 

 Schreiben des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, Sektion VII - 
Kulturelles Erbe, Abt. 6 - Verwaltungsstelle Bundeswohnbaufonds vom 
27.11.2023 

 Flächenwidmungs- und Bebauungsplan – Plandokument 7975 vom 20.10.2016 
 Grundbuchsauszug u.a. vom 12.08.2024 
 Fotodokumentation  
 Vergleichs- und Erfahrungswerte des gefertigten Sachverständigen 
 Verwendete Literatur bzw. sonstige Grundlagen: 

 Liegenschaftsbewertungsgesetz, BGBl. 1992/150 idgF 
 Ross-Brachmann; Ermittlung des Verkehrswertes von Immobilien, 

30. Auflage - 2012 
 Heimo Kranewitter; Liegenschaftsbewertung, 7. Auflage – Wien 2017 
 Rössler/Langner/Simon/Kleiber, Schätzung und Ermittlung von 

Grundstückswerten, 8. Auflage 
 Bienert – Funk, Immobilienbewertung Österreich, 4. Auflage – 2022 
 ÖNORM B1802 
 Immobilienpreisspiegel, immonetzt.at 
 Erhebungen über Grundstückspreise  
 Umfangreiche Erfahrungs- und Vergleichswerte aus der 

Berufspraxis 
 Besondere Bemerkungen: 

 Die Liegenschaft wurde besichtigt und begangen. 
 Jedem potentiellen Ersteher wird empfohlen hinsichtlich der 

rechtlichen und steuerlichen Aspekte des Erwerbes fachlichen Rat 
einzuholen und die Liegenschaft zu besichtigen.  

 Wertminderungen durch Altlasten (z.B. Bodenkontaminierungen 
oder andere, die Liegenschaft entwertende Bodenverhältnisse) sind 
nicht bekannt. Untersuchungen des Baugrundes und sonstige 
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physikalische oder chemische Untersuchungen wurden nicht 
durchgeführt.  

 Das Verkehrswertgutachten dient ausschließlich für den 
auftragsgemäßen Zweck.  

 Dieses Gutachten basiert auf den erhaltenen Unterlagen und 
erteilten Informationen. Sollten sich diese ändern, behalte ich mir 
vor, auch mein Gutachten zu ändern. 

 

1.5. Unabhängigkeit des Gutachters, Vertraulichkeitserklärung 

Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese 

Liegenschaftsbewertung als unabhängiger Gutachter objektiv und 

unparteiisch erstellt hat. Der gefertigte Sachverständige erklärt weiters, 

sämtliche Informationen, Urkunden und Unterlagen, die er vom 

Auftraggeber oder von Dritten im Zusammenhang mit der 

Gutachtenserstellung erhalten hat und den Inhalt des Gutachtens selbst, 

insbesondere die ermittelten Werte im Rahmen der gesetzlichen 

Gegebenheiten vertraulich zu behandeln. 

 

1.6. Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 
(ÖNORM B1802) 

Im Hinblick auf die Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 

Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit auf Erfahrungswerte 

zurückzugreifen, kann das Ergebnis der Bewertung keine mit 

mathematischer Exaktheit feststehende Größe sein. Weiteres ist darauf 

hinzuweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht notwendigerweise 

bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei unveränderten äußeren 

Bedingungen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig am Markt 

erzielbar ist.  

 

1.7. Umsatzsteuer 

Hingewiesen wird ausdrücklich auf die umsatzsteuerrechtlichen 

Auswirkungen des Budgetbegleitgesetztes 1988. Sollte die zu bewertende 

Sache mit Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer verwertet werden, 

ist diese Umsatzsteuer zu dem ermittelten Verkehrswert hinzuzurechnen – 

eine eventuelle Vorsteuerberichtigung ist dann nicht nötig. Wird die zu 

bewertende Sache ohne Inrechnungstellung von 20% Umsatzsteuer 

verkauft, sind eventuell bereits geltend gemachte Vorsteuerbeträge 

anteilig zu berichtigen.  
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2. BEFUND 

2.1. Grundbuchsstand 

 
REPUBLIK ÖSTERREICH 

GRUNDBUCH 

Auszug aus dem Hauptbuch 

KATASTRALGEMEINDE 01006 Landstraße                          EINLAGEZAHL   1090 

BEZIRKSGERICHT Innere Stadt Wien 

******************************************************************************* 

*** Eingeschränkter Auszug                                                 *** 

***     A2-Blatt ohne Ab- und Zuschreibungen                                  *** 

***     B-Blatt eingeschränkt auf die Laufnummer(n) 118                    *** 

***     C-Blatt eingeschränkt auf Belastungen für das angezeigte B-Blatt      *** 

******************************************************************************* 

Letzte TZ 5704/2024 

WOHNUNGSEIGENTUM 

Einlage umgeschrieben gemäß Verordnung BGBl. II, 143/2012 am 07.05.2012 

************************************* A1 ************************************** 

    GST-NR G BA (NUTZUNG)             FLÄCHE GST-ADRESSE 

    144/3      Gärten(10)                304 

    144/7      GST-Fläche                305 

               Bauf.(10)                 144 

               Bauf.(20)                 161 

    145/1      GST-Fläche        *       583 

               Bauf.(10)                 487 

               Bauf.(20)                  96 Stammgasse 8 

                                             Stammgasse 10 

    145/12     Bauf.(10)         *        23 

    GESAMTFLÄCHE                        1215 

Legende: 

*: Fläche rechnerisch ermittelt 

Bauf.(10): Bauflächen (Gebäude) 

Bauf.(20): Bauflächen (Gebäudenebenflächen) 

Gärten(10): Gärten (Gärten) 

************************************* A2 ************************************** 

************************************* B *************************************** 

 118 ANTEIL: 26/6933 

      Susanne Petschersky 

      GEB: 1956-02-18 ADR: Stammgasse 6/14, Wien    1030 

       a 6358/1970 Wohnungseigentum an Garage E 1 St II 

       b 1464/2020 IM RANG 12244/2019 Kaufvertrag 2019-12-13, Amtsbestätigung 

            2019-11-12 Eigentumsrecht 

************************************* C *************************************** 

  95      auf Anteil B-LNR 118 

       a 2129/2021 Titel des Magistrates der Stadt Wien, MA 50 

            2020-04-24 

            PFANDRECHT                                    vollstr EUR 3.214,50 

            samt 4 % Z seit 2017-01-10, Antragskosten EUR 451,80 

            (70 E 671/21g) 

       b 2129/2021 Simultan haftende Liegenschaften 

            EZ 1090 KG 01006 Landstraße, 

            EZ 207 KG 01010 Neubau, 

            EZ 417 KG 01011 Wieden, 

            EZ 2269 KG 01305 Meidling, 

            EZ 1955 KG 01657 Leopoldstadt,            EZ 2595 KG 01660 Kagran 

 97       auf Anteil B-LNR 118 

      a   2829/2021 Versäumungsurteil 2013-03-12 

            PFANDRECHT                                    vollstr EUR 3.976,93 

            samt 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-03-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-04-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-05-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-06-02, 
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            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-07-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-08-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-09-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-10-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-11-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2009-12-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-01-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-02-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-03-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-04-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-05-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-06-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-07-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-08-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-09-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-10-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-11-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2010-12-02, 

            4 % Z aus EUR 172,91 seit 2011-01-02, 

            Kosten EUR 852,01 samt 4 % Z seit 2013-03-12, Antragskosten 

            EUR 486,84 für Annika Ademaj geb 1976-12-31 (70 E 893/21d) 

      b   2829/2021 Simultan haftende Liegenschaften 

            EZ 1090 KG 01006 Landstraße, 

            EZ 207 KG 01010 Neubau, 

            EZ 417 KG 01011 Wieden, 

            EZ 2269 KG 01305 Meidling, 

            EZ 1955 KG 01657 Leopoldstadt, 

            EZ 2595 KG 01660 Kagran 

 99       auf Anteil B-LNR 118 

      a   4788/2021 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (37 C 236/21p) 

104       auf Anteil B-LNR 118 

      a   3033/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (38 C 318/23g) 

      b   gelöscht 

105       auf Anteil B-LNR 118 

      a   7547/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (27 C 664/23 h) 

108       auf Anteil B-LNR 118 

      a   8252/2023 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (93 C 611/23z) 

110       auf Anteil B-LNR 118 

      a   114/2024 Zahlungsbefehl 2023-11-22 

            PFANDRECHT                                    vollstr EUR 1.728,-- 

            samt 4 % Z aus EUR 1.680,-- ab 16.6.2023, Kosten EUR 327,50 

            samt 4 % Z seit 22.11.2023, Antragskosten EUR 335,-- für 

            DI Herrand Geiger, geb. 19.12.1964 (70 E 83/24s) 

      b   114/2024 Simultan haftende Liegenschaften 

            EZ 1955 KG 01657 Leopoldstadt, 

            EZ 417 KG 01011 Wieden, 

            EZ 1090 KG 01006 Landstraße, 

            EZ 207 KG 01010 Neubau, 

            EZZ 667, 2269 je KG 01305 Meidling, 

            EZZ 178, 180 je KG 64307 Kirchenviertl,            EZ 212 KG 01658 Hirsc

hstetten, 

            EZ 2595 KG 01660 Kagran 

112       auf Anteil B-LNR 93 118 

      a   3033/2024 (Entscheidendes Gericht BG Josefstadt - 1088/2024) 

            Zahlungsbefehl 2023-11-10 

            PFANDRECHT                                      vollstr EUR 759,63 

            samt je 4 % Z aus EUR 253,21 ab 2023-09-06, aus EUR 253,21 

            ab 2023-10-06, aus EUR 253,21 ab 2023-11-06, Kosten EUR 

            487,22 samt 4 % Z seit 2023-11-10, Antragskosten EUR 296,77 

            für WEG des Hauses Burggasse 112 (12 E 1129/24t) 

      b   3033/2024 (Entscheidendes Gericht BG Josefstadt - 1088/2024) 

            Simultanhaftung mit 

            EZ 207 KG 01010 Neubau 

            EZ 1955 KG 01657 Leopoldstadt 

            EZ 417 KG 01011 Wieden 

            EZ 2269 KG 01305 Meidling 

            EZ 178 KG 64307 Kirchenviertl 
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            EZ 180 KG 64307 Kirchenviertl 

            EZ 2595 KG 01660 Kagran 

            EZ 667 KG 01305 Meidling 

            EZ 1090 KG 01006 Landstraße 

            EZ 212 KG 01658 Hirschstetten 

113       auf Anteil B-LNR 93 118 

      a   3059/2024 (Entscheidendes Gericht BG Josefstadt - 1093/2024) 

            Zahlungsbefehl 2023-08-25 

            PFANDRECHT                                    vollstr EUR 1.589,41 

            samt je 4 % Z aus EUR 192,28 ab 2023-03-06, aus EUR 253,21 

            ab 2023-04-06, aus EUR 15,-- ab 2023-04-29, aus EUR 253,21 

            ab 2023-05-06, aus EUR 253,21 ab 2023-06-06, aus EUR 253,21 

            ab 2023-07-06, aus EUR 116,08 ab 2023-08-02, aus EUR 253,21 

            ab 2023-08-06, Kosten EUR 398,70 samt 4 % Z seit 

            2023-08-25, Kosten EUR 301,--, Kosten EUR 35,--, 

            Antragskosten EUR 325,50 für WEG des Hauses Burggasse 112 

            (12 E 1117/24b) 

      b   3059/2024 (Entscheidendes Gericht BG Josefstadt - 1093/2024) 

            Simultanhaftung mit 

            EZ 207 KG 01010 Neubau 

            EZ 1955 KG 01657 Leopoldstadt 

            EZ 417 KG 01011 Wieden 

            EZ 2269 KG 01305 Meidling 

            EZ 178 KG 64307 Kirchenviertl 

            EZ 180 KG 64307 Kirchenviertl 

            EZ 2595 KG 01660 Kagran 

            EZ 667 KG 01305 Meidling 

            EZ 1090 KG 01006 Landstraße 

            EZ 212 KG 01658 Hirschstetten 

114       auf Anteil B-LNR 93 118 

      a   3693/2024 (Entscheidendes Gericht BG Josefstadt - 1276/2024) 

            Zahlungsbefehl 2024-03-13 

            PFANDRECHT                                    vollstr EUR 1.060,33 

            samt je 4 % Z aus EUR 253,21 ab 2023-12-06, aus EUR 269,04 

            ab 2024-01-06, aus EUR 269,04 ab 2024-02-06, aus EUR 269,04 

            ab 2024-03-06, Kosten EUR 487,22 samt 4 % Z seit 

            2024-03-13, Antragskosten EUR 300,77 für WEG des Hauses 

            Burggasse 112 (12 E 1489/24h) 

      b   3693/2024 (Entscheidendes Gericht BG Josefstadt - 1276/2024) 

            Simultanhaftung mit 

            EZ 207 KG 01010 Neubau 

            EZ 1955 KG 01657 Leopoldstadt 

           EZ 417 KG 01011 Wieden 

           EZ 2269 KG 01305 Meidling 

           EZ 178 KG 64307 Kirchenviertl 

           EZ 180 KG 64307 Kirchenviertl 

           EZ 2595 KG 01660 Kagran 

           EZ 667 KG 01305 Meidling 

           EZ 1090 KG 01006 Landstraße 

           EZ 212 KG 01658 Hirschstetten 

 115     auf Anteil B-LNR 118 

       a 4986/2024 Klage gem § 27 Abs 2 WEG 2002 (94 C 379/24s) 

 117     auf Anteil B-LNR 118 

       a 5533/2024 Einleitung des Versteigerungsverfahrens zur 

           Hereinbringung von vollstr EUR 211,36 samt 

           4% Z aus EUR 52,84 seit 2023-05-06 

           4% Z aus EUR 52,84 seit 2023-06-06 

           4% Z aus EUR 52,84 seit 2023-07-06 

           4% Z aus EUR 52,84 seit 2023-08-06 

           der Kosten von EUR 48,-- samt 4% Z seit 2023-09-15 

           der Kosten aus früheren Exekutionsverfahren in der Höhe von 

           2.) EUR 112,83 

           3.) EUR 35,-- 

           und der Kosten dieses Ansuchens von EUR 203,37 

           für EG Stammgasse 8, 1030 Wien (74 E 56/24z) 

*********************************** HINWEIS *********************************** 

          Eintragungen ohne Währungsbezeichnung sind Beträge in ATS. 
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Grundbuch                                                  12.08.2024 15:29:28 

 

Die Bewertung erfolgt geldlastenfrei, ohne die intabulierten Belastungen.  

 

2.2. Lage 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich im 3. Wiener Gemeindebezirk 

„Landstraße“. Der Bezirk Landstraße ist im südöstlichen Zentrum der Stadt Wien 

situiert und nimmt eine Fläche von 7,42 km² bzw. 1,8 % der Wiener Stadtfläche 

ein. Damit liegt die Landstraße im Mittelfeld der Wiener Gemeindebezirke. Als 

Teil der „Inneren Bezirke“ verfügt der Bezirk über einen vergleichsweisen hohen 

Anteil an Betriebsbaugebieten und Grünflächen. Der Bezirk liegt entlang 

mehrerer Terrassen der Donau, wobei der Donaukanal die östliche und die Wien 

die nordwestliche Grenze bildet.  

 

Im Süden des Bezirks grenzt der Laaer Berg an die Landstraße. Im Nordosten und 

Osten bildet das rechte Ufer des Donaukanals die Grenze zur Leopoldstadt. Die 

südliche Grenze verläuft im Zickzack durch das Betriebsbaugebiet der Bezirke 

Landstraße und Simmering. Im Südwesten grenzt die Landstraße entlang der 

Arsenalstraße an den Bezirk Favoriten (Grenze ist die Mitte der Hauptfahrbahn), 

im Westen bildet die Prinz-Eugen-Straße die Grenze zur Wieden. Im Norden 

trennt schließlich der Wienfluss die Landstraße von der Inneren Stadt. 

 

Die Liegenschaft befindet sich im Osten des Bezirks, im Gebäudekomplex der 

Stammgasse, der Marxergasse, Blattgasse und der Kegelgasse. Die Straßenzüge 

um die gegenständliche Liegenschaft sind, verkehrsberuhigt (30 km/h). Der 

Verkehr wird teilweise über ein Einbahnsystem geregelt. Die Stammgasse selbst 

wird im Bereich der gegenständlichen Liegenschaft von der Marxergasse zur 

Kegelgasse als Einbahn geführt. 

 

Details mögen dem Stadtplan von Wien entnommen werden.  
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Die Liegenschaft ist in mittlerer Wohnlage mit geringem Verkehrsaufkommen. 

Eine Anbindung an das Netz der öffentlichen Verkehrsmittel ist gegeben. Unter 

anderem die Haltestelle der Autobuslinien 4A und die Straßenbahnlinie 1 

befinden sich in fußläufig erreichbarer Nähe. Die KFZ - Stellplatzsituation im 

Bereich des öffentlichen Gutes ist im 3. Wiener Gemeindebezirk beengt. Der 

Parkraum ist im Bezirk von 9:00 – 22:00 Uhr bewirtschaftet (Kurzparkzone). Die 

Stadtausfahrten sind aufgrund der Lage umweit des Donaukanals, der Erdberger 

Lände, (z.B. Südosttangente und A4) sehr gut erreichbar.  

 

Einkaufsmöglichkeiten des täglichen Bedarfs befinden sich in fußläufig gut 

erreichbarer Nähe. Die gegenständliche Lage kann insgesamt, gemessen an der 

Skala einfache/mittlere/gute/sehr gute Lage, als mittlere Lage bezeichnet werden.  
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2.3. Flächenwidmung und Bebauung 

Die Liegenschaft ist laut Flächenwidmungsplan als Wohngebiet, Schutz- und 

Wohnzone, Bauklasse IV, 17m Höhenbeschränkung, 12m Bautiefe, dahinter 

gärtnerische Gestaltung, besondere Bebauungsbestimmungen, gewidmet. 

Weitere Details sind dem beiliegenden Auszug aus dem Flächenwidmungs- und 

Bebauungsplan zu entnehmen. 
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2.4. Grundstück: Größe und Konfiguration 

lt. Grundbuch beträgt die Größe der Liegenschaft 1215m². Bei diesem Objekt 

handelt es sich um eine viereckige Liegenschaft und besteht aus den 

Grundstücken Nr.: 144/3, 144/7, 145/1 und 145/12. Die Liegenschaft verläuft eben. 

Die Erschließung der Liegenschaft erfolgt über die Stammgasse.  

 

Alle ortsüblichen Anschlüsse wie Strom, Wasser, Kanal, Telefon, Gas und 

Telekabel sind vorhanden. 

 

2.5. Umgebungslärm 

Das Bundes Umgebungslärmschutzgesetz setzt eine Richtlinie der Europäischen 

Union in österreichisches Recht um. Ergänzt wird dieses durch verschiedene 

landesgesetzliche Regelungen. 

Zum Umgebungslärm zählen unerwünschte und gesundheitsschädliche 

Geräusche im Freien, die vom Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie von 

bestimmten Industrieanlagen in Ballungsräumen ausgehen. Ob eine Straße, eine 

Bahnstrecke, ein Flughafen oder ein Ballungsraum in den Geltungsbereich der 

Richtlinie fällt, hängt vom jeweiligen Verkehrsaufkommen bzw. von der Anzahl 

der Einwohner ab. In einer Lärmkarte wird dargestellt, an welcher Stelle welche 

Lautstärke erreicht wird. Die flächenhafte Ermittlung von Immissionspegeln kann 

nur durch individuelle Untersuchung erfolgen.  

 

Die gegenständliche Liegenschaft befindet sich in einer verkehrsberuhigten 

Gegend. Jedoch ist die Lärmbeeinträchtigung durch Straßen- und 

Schienenverkehr gegeben. Auf der Fluglärmkarte scheint die Liegenschaft nicht auf.  

 

 

 



 

 12 

2.6. Kontaminierungen 

Die gegenständliche Liegenschaft ist nicht im Verdachtsflächenkataster 

verzeichnet. Die Bewertung erfolgt kontaminationsfrei. Augenscheinlich wurden 

keine Kontaminierungen festgestellt. Es wurde nicht erhoben, ob welche 

vorliegen. 

 

 

 

 

 

 

2.7. Gebäude 

Auf der gegenständlichen Liegenschaft wurde Ende der 60-er Jahre ein 

Wohnhaus in Massivbauweise errichtet. Das Gebäude wird für Wohnzwecke 

genutzt.  

 

Die Baubewilligung für das gegenständliche Gebäude wurde am 02.10.1964 

erteilt. Die Benützungsbewilligung erfolgte am 03.04.1969. Das Gebäude besteht 

gem. Bescheinigung der MA 36, 3 – Stammgasse 10, 2/69 vom 03.04.1969 

(Einverleibung des Wohnungseigentums) aus insgesamt 50 Wohnungen, 12 KFZ-

Einstellräumen für je 1 KFZ.  

 

Das Gebäude wurde in geschlossener Bauweise, bestehend aus zwei 

Stiegenhäusern mit 8 Stockwerken (einschließlich Kellergeschoß), errichtet. Der 

Hauszugang erfolgt zu jedem Stiegenhaus über die Stammgasse 8 bzw. 10, eine 

Garagen- bzw. Hofzufahrt besteht in der Stammgasse an der Grenze zum 

Nachbarhaus, Stammgasse 12. Eine Gegensprechanlage ist beim jeweiligen 

Gebäudezugang vorhanden.  
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Die Fassade ist einfach verputzt. Die Fenster der einzelnen Wohnungen wurden 

bereits teilweise erneuert. Weiters verfügen diese teilweise über Außenjalousien.  

 

Die Durchfahrt und der Innenhof sind asphaltiert. In der Durchfahrt besteht ein 

zweiflügeliges Einfahrtstor, mit Türbeschlag und Zylinderschloss. Die 

Durchfahrtshöhe ist ca. 2,10m.  

 

Die Hofflächen sind in unmittelbarem Anschluss an die Liegenschaft verbaut. Der 

Innenhof ist mit einer Mauer zur Nachbarliegenschaft begrenzt.  

 

Das Gebäude ist nicht unterkellert. Im Erdgeschoß befinden sich lt. Plan die 

Parteienkeller, die Waschküche und Einzelgaragen.  

 

Im Übrigen wird auf die beiliegenden Fotos verwiesen. 

 

2.7.1. Weitere Angaben zur Liegenschaft 

k.A. 

 

2.7.2. Besondere Vereinbarungen 

Bei dieser Liegenschaft besteht lt. Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 6358/70 

eine besondere Vereinbarung hinsichtlich der Abrechnung der Betriebskosten. 

Diese werden nach Quadratmetern abgerechnet.  

 

2.7.3. Hausbesorger 

Die Hausreinigung und Schneeräumung erfolgen über ein externes 

Unternehmen.  

 

2.7.4. Sanierungen/Bauaufträge 

Derzeit liegen keine Bauaufträge vor. Sanierungen sind geplant.  

 

2.7.5. Reparaturrücklage/Vorausschau  

Lt. Bekanntgabe der Hausverwaltung sind Sanierungen geplant, welche den 

Stand der Rücklage stark beeinträchtigen. Es wurden die Elektrosteigleitungen 

erneuert. Es wurde hiefür fast die gesamte Rücklage verbraucht und ein Darlehen 

aufgenommen. Lt Protokoll der Eigentümerversammlung bestand ein Guthaben 

des Instandhaltungsfonds in Höhe von ca. € 130.000,00. Gemäß Schreiben -
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Beschlussfassung- der Hausverwaltung ist für die Sanierung der 

Elektrosteigleitungen mit Kosten von über € 130.000,00 zu rechnen. Der Stand der 

Rücklage betrug per 08/2024 rd. € 110.000,00.  

 

2.7.6. Ö-Norm B 1300  

Dieses Gutachten stellt keine Überprüfung nach der Ö-Norm B 1300 dar. Seitens 

der Hausverwaltung wurde keine Überprüfung nach der Ö-NORM B 1300 

übermittelt.  

 

2.7.7. Bau- und Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand der gegenständlichen Liegenschaft kann, sofern 

feststellbar, als durchschnittlich bezeichnet werden. Es besteht augenscheinlich 

hinsichtlich der Fassadenflächen ein Instandhaltungsrückstau. Laufende 

notwendige Instandhaltungsmaßnahmen wurden durchgeführt, Verbesserungen 

z.B. thermischer Art jedoch nicht. Die Liegenschaft ist gepflegt.  

 

2.7.8. Restnutzungsdauer 

Der Zeitraum der Gebäuderestnutzungsdauer, während dessen das Gebäude 

genutzt werden kann, wird im Allgemeinen etwas kürzer angenommen als die 

durchschnittliche technische Lebensdauer des Gebäudes. Dennoch wird die 

durchschnittliche technische Lebensdauer im Regelfall der durchschnittlichen 

wirtschaftlichen Nutzungsdauer gleichzusetzen sein.  

 

Die Restnutzungsdauer ergibt sich aus dem Unterschied zwischen der 

durchschnittlichen Lebensdauer, die nach der Art der Nutzung, Bauart und 

Bauweise des Gebäudes regelmäßig anzunehmen ist, und dem Alter des 

Gebäudes am Wertermittlungsstichtag (Lebensdauer – Alter = 

Restnutzungsdauer). 

 

Gemäß einschlägiger Literatur beträgt die wirtschaftliche Nutzungsdauer für ein 

Gebäude wie gegenständliches 80 Jahre. Das Gebäude wurde 1969 fertig gestellt 

und war zum Zeitpunkt des Bewertungsstichtages ca. 55 Jahre alt. Daher ergäbe 

sich eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von ca. 25 Jahren. Für in Massivbau 

errichtete Garagen wird eine gewöhnliche Lebensdauer von 50-70 Jahren 

angenommen. Nachdem die Garagen von der Restnutzungsdauer des Gebäudes 

abhängen, wird diese als Grundlage herangezogen.  
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Die wirtschaftliche Nutzungsdauer würde bald ablaufen. Wie der 

Sachverständige anlässlich der Befundaufnahme feststellte, wurden 

Erhaltungsmaßnahmen zumindest historisch durchgeführt und aufgrund des bei 

der Befundaufnahme in Augenschein genommenen Zustandes ist von einer 

Restnutzungsdauer von 50 Jahren bei einer fiktiven Gesamtnutzungsdauer von 

80 Jahren vorzunehmen.  

 

2.7.9. Energieausweis 

Es wurde für das Gebäude der gegenständlichen Liegenschaft am 28.04.2020 ein 

Energieausweis erstellt. Für das Wohngebäude wurde ein spezifischer 

Heizwärmebedarf von C ermittelt. Im Übrigen wird auf den beiliegenden 

Energieausweis (auszugsweise) verwiesen.  

 

2.8. Garage E 1 St II 

Bei dem gegenständlichen Wohnungseigentumsobjekt handelt es sich um eine 

Garagenbox. Die Garage wird über eine befestigte Durchfahrt in der 

Stammgasse, welche in den befestigten Innenhof der Liegenschaft führt, erreicht.  

 

In der ca. 3,05m breiten Durchfahrt befindet sich ein zweiflügeliges Zufahrtstor.  

 

Die Garage weist lt. Nutzwertgutachten (Entscheidung der MA 50 – Schli 1/69 – 

Stammgasse 10 vom 26.08.1969) eine Fläche von 14,46m² aus. Gemäß 

Ausführungsplan weist die Garage eine Breite von 2,45m und eine Länge von 

2,90m auf. Das Zufahrtstor zur Garage ist ein Kipptor und stammt vom Zeitpunkt 

der Errichtung des Gebäudes. Das Tor weist Maße von 2,00mx2,00m aus.  

 

Die gegenständliche Einheit wurde nicht vermessen. Daraus resultierende 

Flächenunterschiede sind aus gutachtensökonomischen Gründen nicht 

auszuschließen und somit in Kauf zu nehmen.  
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2.8.1. Fotodokumentation  
 

 
Straßenansicht 

 

 
Durchfahrt 
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Durchfahrt 

 

 
Innenhof 
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Garage 

 

2.8.2. Wohnbeiträge, Instandhaltung 

Die Vorschreibung der monatlichen Wohnbeiträge beträgt lt. Schreiben der 

Hausverwaltung € 61,19 und setzt sich wie folgt zusammen: 

 

 

 

2.8.3. Förderungen 

Das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft, Sektion VII - Kulturelles Erbe, 

Abt. 6 - Verwaltungsstelle Bundeswohnbaufonds teilte auf Anfrage des 

Sachverständigen mit:  

 

Die Liegenschaft EZ: 1090, KG: 01006 Landstraße, Haus 1030 Wien, Stammgasse 

8-10, wurde weder mit Mitteln des Wohnhaus-Wiederaufbaufonds noch des 

Bundes-Wohn- und Siedlungsfonds gefördert. 

 

Dem Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 6358/70 ist zu entnehmen, dass das auf 

der Liegenschaft errichtete Gebäude von einer Gemeinnützigen 
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Wohnbaugenossenschaft im Rahmen der Wohnbauförderung 1964 errichtet 

wurde. Für die Errichtung der Garagen wurde keine Förderung bereitgestellt.  

 

2.8.4. Bau- und Erhaltungszustand 

Der Bau- und Erhaltungszustand der Wohnungseigentumseinheit Garage E 1 St II 

ist als dem Baualter entsprechend zu bezeichnen. Laufende Instandhaltungen 

bzw. Verbesserungen wurden augenscheinlich nicht durchgeführt. Die Einheit 

entspricht dem Zeitpunkt der Errichtung des Gebäudes. Es wird bei der 

Bewertung zum Bewertungsstichtag von einem dem Baualter des Gebäudes 

entsprechenden Standard ausgegangen.  

 

Die Funktionsfähigkeit der Gerätschaften sowie der Ver- und 

Entsorgungseinrichtungen (Heizung, Wasser, Strom, etc.) wurde vom SV nicht 

geprüft.  

 

2.8.5. Einrichtung 

Die Bewertung erfolgt inklusive der unselbständigen Bestandteile. Alle 

freistehenden Gegenstände (Tische, Sessel, Kästen, Küche, etc.) sind nicht im 

Verkehrswert beinhaltet.  

 

2.8.6. Bestandrechte und Kaution 

Bestandfreiheit angenommen. Dem Sachverständigen wurden keine 

gegenteiligen Informationen erteilt.  

 

Allfällige Kautionen sind vom Verkehrswert in Abzug zu bringen. Es wird davon 

ausgegangen, dass keine Kaution erlegt wurde.  

 

2.8.7. Bücherliche und Außerbücherliche Belastungen und 
Rechte 

Siehe Punkt 2.1.  

Dem Sachverständigen wurde seitens der Hausverwaltung ein 

Zahlungsrückstand gegenüber der Eigentümergemeinschaft in Höhe von 

€ 650,75 per 10.09.2024 bekannt gegeben. Allfällige Außenstände gegenüber der 

Eigentümergemeinschaft werden im Gutachten nicht berücksichtigt und müssen 

vom festgestellten Verkehrswert in Abzug gebracht werden.   
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3. BEWERTUNG 

 

3.1. Allgemeines 

Im Rahmen von Liegenschaftsbewertungen ist der Verkehrswert zu ermitteln. Die 

Bewertung der Liegenschaften erfolgt gemäß den Bestimmungen des 

Liegenschaftsbewertungsgesetzes unter Berücksichtigung aller im Befund 

getroffenen Feststellungen, sowie unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse am 

Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag.  

 

Der Verkehrswert ist der Preis, der bei der Veräußerung einer Sache 

üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt wird (§ 2 LBG). 

Grundsätzlich stehen als Wertermittlungsverfahren zur Bestimmung des 

Verkehrswertes die Bewertung anhand von Vergleichsobjekten 

(Vergleichswertverfahren), das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren 

(Berechnung nach dem Grund- und Bauwert) zur Verfügung. 

 

Es ist gemäß diesen Bestimmungen der Verkehrswert zu ermitteln.  

 

Dieser wird gem. § 2 Liegenschaftsbewertungsgesetz bestimmt wie folgt:  
  

 § 2. (1) Sofern durch Gesetz oder Rechtsgeschäft nichts anderes bestimmt 

wird, ist der Verkehrswert der Sache zu ermitteln. 

  (2) Verkehrswert ist der Preis, der bei einer Veräußerung der Sache 

üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr für sie erzielt werden kann. 

  (3) Die besondere Vorliebe und andere ideelle Wertzumessungen 

einzelner Personen haben bei der Ermittlung des Verkehrswertes außer 

Betracht zu bleiben. 

 

Der Kaufpreis einer Liegenschaft muss nicht ihrem Verkehrswert entsprechen. 

Der Kaufpreis wird in jedem Einzelfall zwischen den subjektiven 

Wertvorstellungen des Käufers und des Verkäufers liegen. Dieser Preis ist oft von 

spekulativen Momenten und den persönlichen Wünschen und Vorstellungen des 

Kaufinteressenten abhängig. 
 

Vergleichswertverfahren 
 

  § 41. (1) Im Vergleichswertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Vergleich mit tatsächlich erzielten Kaufpreisen vergleichbarer Sachen zu 

ermitteln (Vergleichswert). Vergleichbare Sachen sind solche, die 

hinsichtlich der den Wert beeinflussenden Umstände weitgehend mit der zu 

bewertenden Sache übereinstimmen. Abweichende Eigenschaften der Sache und 

geänderte Marktverhältnisse sind nach Maßgabe ihres Einflusses auf den 

Wert durch Zu- oder Abschläge zu berücksichtigen. 

 

Ertragswertverfahren 

 
1 gekürzt 
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  § 52. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Kapitalisierung des für die Zeit nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden 

oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz und entsprechend der 

zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 

 

Sachwertverfahren 
 

  § 63.  (1) Im Sachwertverfahren ist der Wert der Sache durch 

Zusammenzählung des Bodenwertes, des Bauwertes und des Wertes sonstiger 

Bestandteile sowie gegebenenfalls des Zubehörs der Sache zu ermitteln 

(Sachwert). 

  (2) Der Bodenwert ist in der Regel als Vergleichswert durch Heranziehung 

von Kaufpreisen vergleichbarer unbebauter und unbestockter Liegenschaften 

zu ermitteln. Wertänderungen, die sich demgegenüber aus der Bebauung oder 

Bestockung der zu bewertenden Liegenschaft oder deren Zugehörigkeit zu 

einem Liegenschaftsverband ergeben, sind gesondert zu berücksichtigen. 

  (3) Der Bauwert ist die Summe der Werte der baulichen Anlagen. Bei seiner 

Ermittlung ist in der Regel vom Herstellungswert auszugehen und von diesem 

die technische und wirtschaftliche Wertminderung abzuziehen. Sonstige 

Wertänderungen und sonstige wertbeeinflussende Umstände, wie etwa Lage der 

Liegenschaft, baurechtliche oder andere öffentlich-rechtliche 

Beschränkungen sowie erhebliche Abweichungen von den üblichen Baukosten, 

sind gesondert zu berücksichtigen. 

 

Bei der Bewertung von Einzelgaragen ist üblicherweise der Sachwert von 

Bedeutung, weil solche Einheiten meistens der Eigennutzung dienen. Die 

Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund getroffenen Feststellungen 

und unter Berücksichtigung auf die Verhältnisse auf dem Immobilienmarkt zum 

Bewertungsstichtag. 

 

Bei der Wertermittlung nach dem Sachwertverfahren wird sohin der Wert der 

Liegenschaft durch Addition des Bodenwertes und des Bauwertes ermittelt. Beim 

Sachwertverfahren wird der Sachwert der Immobilie zum Zeitpunkt der 

Bewertung, ausgehend von den Wiederbeschaffungskosten einer gleichwertigen 

Immobilie samt Grund und Boden, unter Berücksichtigung sämtlicher Rechte und 

Lasten, sowie der Marktlage, ermittelt. Zu berücksichtigen waren die der 

Ausstattung angemessenen, geschätzten Herstellungskosten, sowie das Alter 

und der Erhaltungszustand.  

 

Die Bewertung erfolgt unter Beachtung aller im Befund getroffenen 

Feststellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse auf dem 

Immobilienmarkt zum Bewertungsstichtag. 

 

 
2 gekürzt 
3 gekürzt 
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3.2. Sachwert 

Der Sachwert setzt sich aus der Summe von gebundenem Bodenwert und 

Bauzeitwert zusammen.  

 

Bei der Verkehrswertermittlung nach der Sachwertmethode ist es notwendig, den 

Rechenwert vor dem Hintergrund der Marktverhältnisse kritisch zu würdigen und 

gegebenenfalls zu berücksichtigen. Solche Berücksichtigungen sind v.a. wegen 

der Marktlage, individueller Planung, verlorenem Bauaufwand, ungünstiger 

Objektgröße, Zweckgebundenheit, Standort, sonstiger Einschränkungen etc. 

vorzunehmen. 
 

Zur Berücksichtigung der Marktlage ist generell anzumerken, dass in zumindest 

mittelbar vergleichbaren Gebieten nur innerhalb eines bestimmten 

Normalbereiches die Sachwerte von derartigen Objekten bei Bestandfreiheit in 

etwa den Kaufpreisen entsprechen. Bei außerhalb dieses Normalbereichs 

liegenden Sachwerten bzw. sachwertorientierten Verkehrswerten ist zu 

beobachten, dass die erzielten Kaufpreise die Tendenz haben, sich am Preis 

innerhalb der „Normalzone“ anzunähern. Dies bedeutet bei steigenden 

Sachwerten eine progressiv zunehmende Abminderung bzw. bei sinkenden 

Sachwerten eine progressiv zunehmende Aufwertung. Je höher die errechneten 

Sachwerte bzw. sachwertorientierten Verkehrswerte liegen, desto stärker nimmt 

die Zahl der Kaufwilligen ab. 

 

Der Bodenwertanteil ergibt sich bei mehrgeschoßigen Objekten im dicht 

verbauten Gebiet daraus, welchen Betrag ein Bauträger bereit ist, als 

Grundkostenanteil pro m² erzielbarer Nettowohnnutzfläche, zu bezahlen. In der 

gegenständlichen Lage werden zum Bewertungsstichtag € 2.000,00/m² 

Wohnnutzfläche bezahlt. Für gegenständliche Einheit wird ¼ dieses Wertes, also 

€ 500,00 pro m² herangezogen.  

 

Die Ermittlung des Gebäudewertes der schätzungsgegenständlichen Objekte 

erfolgt aufgrund üblicher Bewertungsansätze nach der Nutzfläche, welche mit 

einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis (Herstellkosten) vervielfacht wird, 

wobei auf die im Befund getroffenen Feststellungen, die Ausstattung sowie den 

Erhaltungszustand Bedacht genommen wird. Bei den Wertansätzen sind anteilig 

die Herstellkosten der sonstigen allgemeinen Teile der Liegenschaft 

berücksichtigt. Die gewöhnlichen Herstellungskosten betragen für 

Wohneinheiten € 3.800,00 brutto/m² Nettonutzfläche. Die Garage wird mit ¼ 

dieses Wertes berücksichtigt.  
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Die Berechnung des Herstellungswertes erfolgt aus der Nutzfläche, wobei die 

Maße des beiliegenden Planes herangezogen werden.  

 

Um zum Zeitwert der Gebäudeteile zu gelangen, müssen von den Herstellkosten 

Abminderungen infolge des Baualters, besonderer marktbeeinflussender 

Umstände, sowie des Bau- und Erhaltungszustandes vorgenommen werden. Hier 

ist die Alterswertminderung nach Ross vorzunehmen.  

 

Fläche Preis je m² Bodenwert

14,50 m² 500,00 € 7 250,00 €

7 250,00 €

Gebäudeteil Einheit Preis je Einheit Herstellungskosten

14,50 m² 950,00 € 13 775,00 €

13 775,00 €

13 775,00 €

- Technische Wertminderung Gesamtnutzungsdauer 80 Jahre 25,781 % 3 551,33 €

nach Ross Restnutzungsdauer 50 Jahre

Alter 30 Jahre

0,000 % 0,00 €

10 223,67 €

7 250,00 €

10 223,67 €

17 473,67 €

17 473,67 €

17 500,00 €

0,000 %

Bauwert (Zeitwert)

Sachwert

Bodenwert

Verkehrswert

Sachwert = Verkehrswert der Liegenschaft

Gerundeter Verkehrswert der Liegenschaft

Bauwert

Sachwert der Liegenschaft

Bauwertermittlung

Herstellungskosten

Summe Herstellungskosten

Bauwert (Zeitwert)

Herstellungskosten

Garage E 1 St II

Sachwertverfahren

Bodenwertermittlung

Einheit

Bodenwert

Garage E 1 St II

 
 

Der festgestellte Sachwert spiegelt den Markt wider, sodass keine weitere 

Anpassung an den Verkehrswert vorzunehmen ist.   
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3.3. Verkehrswert 

Der ermittelte Sachwert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass eine 

Anpassung nicht notwendig ist. Der Verkehrswert der 26/6933 (BLNr. 118) der 

Liegenschaft EZ 1090, Grundbuch 01006 Landstraße, mit welchen 

Wohnungseigentum an GARAGE E 1 ST II untrennbar verbunden ist, wird vom 

gefertigten Sachverständigen aufgrund seiner Wahrnehmungen anlässlich der 

Befundaufnahme, der erteilten Informationen und der zur Verfügung gestellten 

Unterlagen, sowie aufgrund der Lage am Immobilienmarkt zum Stichtag 

10.09.2024 ohne Berücksichtigung von Lasten, insbesondere offener 

Wohnbeiträge und besenrein mit: 

 

rd. € 17.500,00 

 

(in Worten: Euro siebzehntausendfünfhundert) 

 
festgestellt.  
 
 
Steinriegl, am 23.09.2024 

 

Der Sachverständige 
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4. BEILAGEN  

 

 Bestandsplan Erdgeschoß  
 Schreiben der Hausverwaltung Michael Scheichbrein GmbH vom 

10.09.2024  
 Vorschreibung vom 10.09.2024 
 Kontoauszug Garage E 1 St  
 Vorschau für 2024 gem.§20 Abs.2 WEG  
 Protokoll der Eigentümerversammlung vom 12. Mai 2024 
 Energieausweis vom 28.04.2020 (auszugsweise)  
 Beschlussfassung Elektro-Sanierung 
 Kauf- und Wohnungseigentumsvertrag zu TZ 6358/70  
 Entscheidung der MA 50 – Schli 1/69 – Stammgasse 10 vom 

26.08.1969 (§ 2 Wohnungseigentumsgesetz) - Nutzwertgutachten 
 Bescheinigung der MA 36, 3 – Stammgasse 10, 2/69 vom 

03.04.1969 (Einverleibung des Wohnungseigentums)  
 Bescheid der MA 36 – 3., Stammgasse 10 8/63 vom 02.10.1964 

(Baubewilligung für die Errichtung eines Kleinwohnungshauses)  
 Bescheid der MA36 – III. Stammgasse 10 27/68 vom 03.04.1969 

(Benützungsbewilligung)  
 Bescheid der MA 28 – 14.639/68 3., Stammgasse 8-10 vom 

11.10.1968 (Gehsteig auf- und -überfahrt, Bewilligung)  
 Bescheid der MA28-4392/69 3., Stammgasse 8.10 vom 18.04.1969 

(Gehsteigkonstatierung)  
 Bescheid der MA28 – 3640/79 3., Stammgasse 8-10 vom 16.05.1979 

(Gehsteigübernahme)  
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